
 

Abrechnung der Nächtigungsabgabe und des Tourismusförderungsfonds für den Monat _________ 

 

 

______________________________________________                                                                        

Name des Betriebsinhabers oder Privatzimmervermieter                              Grödig am 

         

 
 
Tag 

Personen 
über 

15 Jahren 

Personen 
unter 

15 Jahren 

 
Abrechnung des Tourismusförderungsfonds 

 
Zur Entrichtung des besonderen Fondsbeitrages, Salzburger 
Tourismusförderungsfonds (§ 50 lit. b S.TG) erkläre ich, dass 
die in der nachstehenden Nächtigungsabgabenabrechnung 
angeführten Nächtigungszahlen mit den polizeilichen 
An- bzw. Abmeldungen der Gäste übereinstimmen. 
 
Nächtigungszahl:  _________ x € 0,05 = € __________ 
(Erwachsene und Kinder) 
 
 

Nächtigungsabgabe 
 

Entsprechend der Verordnung des Tourismusverbandes Grödig  
und Kundmachung vom 3. Mai 2022 beträgt die 
Nächtigungsabgabe € 0,80 pro Erwachsene Person und 
Nächtigung. 
 
Im Abrechnungszeitraum haben in diesem Betrieb – bei mir als 
Privatzimmervermieter __________ Personen über 15 Jahren 
genächtigt. Dies ergibt in diesem Zeitraum eine Nächtigungs- 
abgabe von € __________ 
 
 
 

Abrechnung 
 

Nächtigungsabgabe:                        € 
 

Tourismusförderungsfonds            €____________  
 

Gesamt                                               € ___________ 
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Gesamt   

 

 

____________________________________________ 

Unterschrift 


